
Gemeinde Aumühle 
 Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt: 
Ja-Stimme(n): 
Nein-Stimme(n): 
Enthaltung(en): 
 
Ausschluss nach § 22 GO: 

 
 
 
 

Beschlussvorlage 
12/073/2024 
Status voraussichtlich:   öffentlich 
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich 

Datum: 
29.07.2024 
Federführend: 
Amt IV.0 - Bauamt 

 
Kommunale Wärmeplanung 
hier: Anpassung der Gesamtfinanzierung gemäß 
Fördermittelgeber 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
05.09.2024 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung ermächtigt den Bürgermeister, die angepasste 
Vorhabenbeschreibung zu unterschreiben und nach positivem Bescheid und erfolgter 
Ausschreibung den Auftrag an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben. Die 
Haushaltsmittel werden für das Haushaltsjahr 2025 und folgendes bereitgestellt. 
 

Sachverhalt: 
Am 13.11.2023 hat die Gemeinde einen Förderantrag für die Kommunale 
Wärmeplanung gestellt. Die Förderquote liegt bei 90 %. Die Kostenschätzung 
beruhte auf Angeboten und den Konnexitäsmitteln, wie im Beschluss vom 
09.11.2023 beschrieben. Der Fördermittelgeber akzeptiert diese Kosten allerdings 
nicht und fordert eine angepasste Vorhabenbeschreibung. Hierfür ist ein Beschluss 
der Gemeinde nötig. In diesem Jahr werden allerdings noch keine Kosten anfallen, 
da die Ausschreibung dieses Jahr noch durchgeführt werden muss und der Auftrag 
erst nächstes Jahr erteilt wird.  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

Einzahlungen: 50.400,00 € Auszahlungen: 56.000,00 € 

Produktkonto: 12.51100.448000  Produktkonto: 12.51100.543100  

voraussichtliche jährl.  
Folgeeinzahlungen: € voraussichtliche jährl.  

Folgeauszahlungen: € 

 
 



Erträge: € Aufwendungen: € 

Produktkonto:  Produktkonto:  

voraussichtliche jährl.  
Folgeerträge: € voraussichtliche jährl.  

Folgeaufwendungen: € 

 
 
Deckung / Bemerkung: 
 
im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja / Nein 
 
 
 
Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag 
 

Anlage/n: 
Keine 
 


	Vorlage

